
Antrag auf Mitgliedschaft

1. Antragsteller

Familienname Vorname Nickname

Straße, Hausnummer PLZ Ort

Geburtsdatum: Nationalität:

Telefon Fax (optional) E-Mail

2. Freie Angaben u. Lebenslauf

Beschreibt etwas über euch. 

3. Art der Mitgliedschaft

Ordentliches Mitglied (root/user - nach Definition Nutzungsordnung)

Förderndes bzw. Spenden Mitglied

Schnuppermitglied

Über die Annahme der Beitrittserklärung entscheidet der Vorstand mit einer Mehrheit der Stimmen. 

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme der Beitrittserklärung. 

Bei Nichtannahme der Beitrittserklärung kann diese nach 6 Monaten erneut gestellt werden.

4. Kündigung der Mitgliedschaft

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift

Ordentliches Mitglied können natürliche Personen des privaten Rechts werden, wenn sie die Ziele des Vereins unterstützen.  Die 
ordentliche Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen; bei  Minderjährigen muss der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter 
unterzeichnet sein. Bestandteil der Antragstellung muss die Erklärung sein, am elektronischen Schriftverkehr und an 
Versammlungen teilnehmen zu können. Es besteht eine Probezeit von bis zu drei Monaten für die in Ausnahmefällen kein 
Mitgliedsbeitrag erhoben wird. Während der Probezeit besteht kein Stimm- und Wahlrecht. Über den Antrag auf Aufnahme in den 
Verein sowie die Probezeit entscheidet der Vorstand. Ausgenommen von dieser Regelung sind Gründungsmitglieder.
Ordentliche Mitglieder werden in Gruppen eingeteilt. Ihre genaue Definition ist der Nutzungsordnung zu entnehmen

Förderndes bzw. Spenden-Mitglied können natürliche und juristische Personen werden,  die beim Vorstand einen schriftlichen 
Aufnahmeantrag stellen, um die Zwecke des Vereins zu unterstützen; bei Minderjährigen muss der Antrag von dem gesetzlichen 
Vertreter unterzeichnet sein. Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Fördernde Mitglieder können 
auf Antrag in den elektronischen internen Schriftferkehr mit einbezogen werden und haben das Recht an Versammlungen 
teilzunehmen, allerdings ohne Stimmrecht.  Sie haben keine Schließberechtigung und erhalten Zutritt nur durch ordentliche 
Mitglieder.

Schnuppermitglieder sind natürliche Personen die auf Antrag vom Vorstand eine zeitlich begrenzte Schnuppermitgliedschaft für 
maximal 7 Tage erhalten. Die Dauer der Schnuppermitgliedschaft wird vom Vorstand festgelegt. Für die Schnuppermitgliedschaft 
kann auf Verlangen des Vorstandes ein Mitgliedsbeitrag erhoben werden. Schnuppermitglieder haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
Sie haben keine Schließberechtigung und erhalten Zutritt nur durch ordentliche Mitglieder.

Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, durch Tod von natürlichen Personen oder durch Ausschluss; die Beitragspflicht für 
den laufenden Monat bleibt hiervon unberührt. Der Austritt wird durch schriftliche Willenserklärung gegenüber dem Vorstand 
vollzogen. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten (maßgebend ist das Datum des Poststempels). In begründeten 
Ausnahmefällen kann der Vorstand auch eine kürzere Kündigungsfrist zustimmen. Die Kündigung der Mitgliedschaft kann ab einem 
Beitragsrückstand von drei Monaten durch den Vorstand erfolgen.

Erklärung zum Datenschutz und Datenverarbeitung:
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 
stattgegeben werden kann.



Erteilung einer Einzugsermächtigung
und eines SEPA-Lastschriftmandats

Name des Zahlungsempfängers :

Anschrift des Zahlungsempfängers

Straße und Hausnummer :

Postleitzahl und Ort :

Gläubiger -Identifikationsnummer :

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen ):

Zahlungsart :

Wiederkehrende Zahlung Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber ):

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber )

Straße und Hausnummer :

Postleitzahl und Ort :

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen ):

D E

BIC (8 oder 11 Stellen ):

D E

Ort: Datum (TT/MM/JJJJ ):

Unterschrift (en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber ):
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Einzugsermächtigung :
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Labor 23e.V. widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Labor 23e.V. Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Labor 
23e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger Labor 23e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
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